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Verordnungsentwurf Stand: 31.08.2020 

 
Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Aufnahme 
und den Bildungsgang an den Abendgymnasien sowie der Landesverordnung 
über die Aufnahme und den Bildungsgang an den Kollegs 
 
 
A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Mit der vorliegenden Verordnung soll die Attraktivität der Abendgymnasien und Kollegs 

gesteigert werden. Zugleich wird Forderungen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zu 

einer Fokussierung der jährlich parallel zulässigen Fächerkombinationen nachgekom-

men, um der Bildung von Kleinkursen entgegenzuwirken. Weiter werden redaktionell 

notwendige Korrekturen vorgenommen. 

 
 
B. Lösung 

Die Aufnahmemöglichkeiten für den Vorkurs werden durch die Einführung einer 

zwölfwöchigen Probezeit erweitert. Die nachgefragten Fächer Darstellendes Spiel 

(Grundfach am Kolleg) und Chemie (Leistungsfach am Kolleg) werden in das Fächer-

angebot aufgenommen.  Die angebotenen Fächerkombinationen in der Qualifikations-

phase werden am Abendgymnasium auf maximal drei von zehn, am Kolleg auf maxi-

mal zehn von 16 zulässigen Kombinationen begrenzt. In Anpassung an die veränderte 

Nomenklatur in der gymnasialen Oberstufe wird die Bezeichnung des Fachs Gemein-

schaftskunde in der Einführungsphase des Abendgymnasiums und im Vorkurs des 

Kollegs durch „Gesellschaftswissenschaften“ ersetzt. 

 
 
C. Alternativen 

Keine. 

 
 
D. Kosten 

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landes und der kommu-

nalen Gebietskörperschaften oder zusätzliche Stellen für das Land und für die vollzie-

henden Verwaltungsträger sind nicht gegeben. 
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E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Bildung. 
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L a n d e s v e r o r d n u n g 

zur Änderung der Landesverordnung 

über die Aufnahme und den Bildungsgang an den Abendgymnasien 

sowie der Landesverordnung über die Aufnahme 

und den Bildungsgang an den Kollegs 

Vom XX. Monat 2020 

 

 

Aufgrund des § 10 Abs. 8 Satz 3 und Abs. 9 Satz 3 jeweils in Verbindung mit Abs. 5 

Satz 8 und des § 53 Abs. 1 des Schulgesetzes vom 30. März 2004 (GVBl. S. 239), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 279), 

BS 223-1, wird verordnet: 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Landesverordnung über die Aufnahme und den Bildungsgang an 

den Abendgymnasien 

Die Landesverordnung über die Aufnahme und den Bildungsgang an den Abendgym-

nasien vom 26. Mai 2011 (GVBl. S. 123; 2014 S. 3, BS 223-1-18), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. März 2015 (GVBl. S. 31), wird wie folgt geän-

dert: 

 

1. In § 4 Absatz 1 Satz 1 wird der Verweis „§ 12 Abs. 7 Satz 2“ durch den Verweis „§ 

12 Abs. 6 Satz 2“ ersetzt. 

2. In § 5 Absatz 3 Satz 1 wird der Verweis „§ 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2“ durch den Verweis 

„§ 9 Abs. 5 Satz 2“ ersetzt.  

3. Dem § 7 wird folgender neuer Absatz angefügt: 

„(4) Wird eine Aufnahmeprüfung nach Absatz 1 nicht bestanden, so besteht die 

Möglichkeit einer Probezeit von maximal 12 Unterrichtswochen, in der den Studie-

renden die Möglichkeit gegeben wird, am Unterricht und an Leistungsfeststellun-

gen teilzunehmen. Ist aufgrund von Lernverhalten und Leistungsvermögen in der 
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Probezeit ein erfolgreicher Abschluss des Vorkurses wahrscheinlich, kann der Vor-

kurs bis zum Ende besucht werden. Die Entscheidung über den endgültigen Ver-

bleib im Vorkurs trifft die Klassenkonferenz spätestens am Ende der Probezeit.“ 

4. In § 8 Absatz 5 wird das Wort „Eignungsprüfung“ durch das Wort „Aufnahmeprü-

fung“ ersetzt. 

5. § 9 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „von sechs Monaten“ gestrichen. 

b) In Satz 2 werden hinter das Wort „wenn“ die Worte „am Ende des ersten Halb-

jahres“ eingefügt. 

6. In § 9 Absatz 4 wird das Wort „Gemeinschaftskunde“ durch das Wort „Gesell-

schaftswissenschaften“ ersetzt. 

7. In § 9 Absatz 5 werden die Worte „vier Jahre lang“ durch die Worte „mindestens 

vier Jahre lang, einschließlich des zuletzt besuchten Schuljahres,“ ersetzt. 

8. In § 15 Absatz 1 wird der Verweis „§ 9 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2“ durch den Verweis 

„§ 9 Absatz 5 Satz 1“ ersetzt. 

9. In § 15 Abs. 4 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Maximal drei von zehn zulässigen Fächerkombinationen dürfen durch die Abend-

gymnasien für einen Jahrgang eingerichtet werden.“ 

 

 

Artikel 2 

Änderung der Landesverordnung über die Aufnahme und den Bildungsgang an 

den Kollegs 

Die Landesverordnung über die Aufnahme und den Bildungsgang an den Kollegs vom 

26. Mai 2011 (GVBl. S. 129, 2013 S. 13, BS 223-1-43), zuletzt geändert durch Artikel 

2 der Verordnung vom 11. März 2015 (GVBl. S. 31), wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 5 Absatz 3 Satz 2 wird die Verweisung „§ 12 Abs. 2 Nr. 2“ durch „§ 12 Abs. 4 

Satz 2“ ersetzt. 

2. § 9 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 1 erhält die folgende Fassung: 
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„einer Leistungsfeststellung in Deutsch, die Leseverständnis und Schreibkom-

petenz voraussetzt und dem Kompetenzstand des qualifizierten Sekundarab-

schlusses I entspricht (Bearbeitungszeit: 90 Minuten),“ 

b) In Nr. 2 werden die Worte „einen Kenntnisstand“ durch die Worte „einen Kom-

petenzstand“ sowie die Worte „zwei Zeitstunden“ durch die Worte „90 Minu-

ten“ ersetzt. 

c) In Nr. 3 werden die Worte „Grammatikkenntnisse und Fähigkeit zur Textana-

lyse“ durch die Worte „Grammatik und Wortschatz sowie Textproduktion“, das 

Wort „Kenntnisstand“ durch das Wort „Kompetenzstand“ sowie die Worte 

„zwei Zeitstunden“ durch die Worte „90 Minuten“ ersetzt. 

3. Dem § 10 wird ein neuer Absatz 4 angefügt: 

„(4) Wird eine Aufnahmeprüfung nach Absatz 1 nicht bestanden, so besteht die 

Möglichkeit einer Probezeit von maximal 12 Unterrichtswochen, in der den Studie-

renden die Möglichkeit gegeben wird, am Unterricht und an Leistungsfeststellun-

gen teilzunehmen. Ist aufgrund von Lernverhalten und Leistungsvermögen in der 

Probezeit ein erfolgreicher Abschluss des Vorkurses wahrscheinlich, kann der 

Vorkurs bis zum Ende besucht werden. Die Entscheidung über den endgültigen 

Verbleib im Vorkurs trifft die Klassenkonferenz spätestens am Ende der Probe-

zeit.“ 

4. In § 11 Absatz 2 wird das Wort „Gemeinschaftskunde“ durch das Wort „Gesell-

schaftswissenschaften“ sowie die Worte „Physik und Biologie“ durch die Worte 

„und in zwei naturwissenschaftlichen Fächern“ ersetzt. 

5. In § 12 Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „den Klassenstufen 7 – 10 durchgehend“ 

durch die Worte „der Sekundarstufe I mindestens vier Jahre lang, einschließlich 

des zuletzt besuchten Schuljahres, aufsteigend“ ersetzt. 

6. Dem § 14 wird ein neuer Absatz 7 angefügt: 

„(7) Studierende können, wenn sich gegen Ende des ersten Halbjahres der Ein-

führungsphase eine Gefährdung der Versetzung in die Qualifikationsphase ab-

zeichnet, zum Halbjahresende auf Antrag freiwillig in einen Vorkurs wechseln, so-

fern die schulorganisatorischen Möglichkeiten dies zulassen und keine 

zusätzlichen Ressourcen benötigt werden. Die Zulassung zur Einführungsphase 

bleibt erhalten, das darauffolgende Jahr zählt als Wiederholung.“ 
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7. In § 16 Absatz 1 werden hinter die Worte „Bildende Kunst,“ die Worte „Darstellen-

des Spiel,“ eingefügt. 

8. In § 16 Absatz 2 wird hinter das Wort „Physik,“ das Wort „Chemie,“ eingefügt.  

9. § 18 Absatz 1 Satz 2 erhält die folgende Fassung: 

„Die Fächer Bildende Kunst, Darstellendes Spiel, Musik, Informatik und Sport kön-

nen als Grundfächer belegt werden, wobei maximal zwei Angebote aus dem Be-

reich künstlerische Fächer gewählt werden können.“ 

10. In § 18 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 werden hinter die Worte „Bildende Kunst,“ die Worte 

„Darstellendes Spiel,“ eingefügt. 

11. § 18 Absatz 4 wird der folgende Satz 2 angefügt: 

„Maximal zehn der 16 zulässigen Fächerkombinationen dürfen durch die Kollegs 

für einen Jahrgang eingerichtet werden.“ 

12. § 18 Absatz 8 wird ersatzlos gestrichen. 

 

 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2021 in Kraft. 

 

Mainz, den XX. Monat 2020 

 

Die Ministerin für Bildung 

 

Dr. Stefanie Hubig 


